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Beratungsfolge Sitzungstermin

TOP 
Überführung der kommunalen Mittel zum ÖPNV in die Allgemeine 
Vorschrift des Landkreises Osnabrück - Öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung 

Sachverhalt: 

Die Grundlage für den Vertrag ist, dass die gemeindlichen ÖPNV-Zuschusszahlungen an 
geltendes Recht angepasst werden sollen. Parallel dazu wird die Regelung zu Finanzzuwei-
sungen der Gemeinde aus dem Vertrag mit der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück 
GmbH (VLO) gestrichen. 

Das derzeitige Verfahren der Zuschussabwicklung wird seitens des Landkreises als nicht 
rechtssicher eingestuft. Insbesondere gehe es um das Risiko für die Busunternehmen und 
die Gemeinden, Zuschüsse versteuern zu müssen. Insofern gebe es den Vorschlag, den 
Zahlungsverkehr mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Landkreis abzu-
wickeln. Der entsprechende Vertragsentwurf ist beigefügt. Die Höhe der Zuschussbeträge 
bleibt unverändert. 

Die Gemeinde Hilter trägt mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 43.980 € dazu bei, 
einen verbesserten Regio-Taktverkehr und den Nachtbusverkehr am Wochenende zu 
ermöglichen. 

Beschlussvorschlag: 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück zur Überführung der 
kommunalen Mittel in die Allgemeine Vorschrift des Landkreises Osnabrück wird beschlos-
sen. Der Vertragsentwurf ist als Anlage beigefügt. 

gez. U. Rüter 

Anlagen: Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages 


